
Handlungen innerhalb der Genossenschaft als Diszi
plinverstöße, durch Inanspruchnahme aus materieller 
Verantwortlichkeit nach den Bestimmungen des LPG- 
Rechts oder bei Eigentumsverletzungen als Übertretung 
geahndet. Diese Praxis führte hinsichtlich der Wirt
schaftsdelikte zu einer Einschränkung der Anwendung 
des § 1 WStVO2.
Unabhängig vom tatsächlichen Rückgang der genannten 
Straftaten bestehen unterschiedliche Rechtsauffassungen 
über die Beurteilung von Wirtschafts- und kleinen 
Eigentumsdelikten. Untersuchungen im Hinblick auf 
die Straf- und Ordnungsstrafgesetzgebung ergaben, daß 
wegen geringfügiger Eigentumsdelikte im Gegensatz zu 
früher gerichtliche Verfahren nur noch selten durch
geführt werden3. Statt dessen werden teilweise polizei
liche Strafverfügungen erlassen, Disziplinarmaßnahmen 
nach LPG-Recht durch Abzug von Arbeitseinheiten 
oder Berechnung eines mehrfachen Schadenersatzes an
gewandt, nach Übergabe oder auf Antrag des Vorstands 
Beratungen von den Schiedskommissionen durchgeführt 
und Ermittlungsverfahren unter Bezugnahme auf § 8 
StEG nicht eingeleitet bzw. eingestellt.
Diese unterschiedliche Bekämpfung derartiger Delikte 
wird einer allseitigen Unterstützung der Genossen
schaften nicht gerecht. Offensichtlich bestehen über die 
Bedeutung und die Grenzen der strafrechtlichen Verant
wortlichkeit und ihr Verhältnis zur disziplinarischen 
und materiellen Verantwortlichkeit Unklarheiten. Des
halb werden solche Handlungen „irgendwie“ in den 
Genossenschaften „bereinigt“. Das gewährleistet aber 
nicht die volle Wirksamkeit des gesamten Rechtssy
stems und führt dazu, daß — unter Berücksichtigung 
des Entwicklungsstandes und der Perspektive der Bil
dung von Schiedskommissionen — die schon bestehen
den Kommissionen bisher noch nicht genügend wirksam 
wurden11.
Die Diskussion dieser Probleme soll theoretische Ver
allgemeinerungen für die Anwendung der verschiede
nen Verantwortlichkeitsformen ermöglichen und einen 
Beitrag
— zur Herausarbeitung der Rolle und der Grenzen 

strafrechtlicher Verantwortlichkeit und ihres Ver
hältnisses zur disziplinarischen und materiellen im 
LPG-Recht und

— zur Klärung verschiedener aktueller Probleme der 
Straf- und Ordnungsstrafgesetzgebung

leisten.

Die Abgrenzung der verschiedenen 
Verantwortlichkeiten im Rechtssystem

Das Bestreben, Abgrenzungskriterien zwischen slraf- 
und LPG-rechtlicher Verantwortlichkeit zu finden und
2  Die gegenwärtige gesetzliche Regelung der WStVO entspricht 
nicht mehr den gesellschaftlichen, vor allem ökonomischen Be
dingungen. Beim erreichten Stand der Entwicklung spielen 
Wirtschaftsdelikte nicht mehr die Rolle wie vor 15 Jahren, ob
wohl für die betroffene LPG erhebliche ökonomische Verluste 
eintreten können. Selbst relativ schwerwiegende Straftaten 
führen aber zu keiner Gefährdung der Versorgung der Bevöl
kerung oder zur Beeinträchtigung der Wirtschaftsplanung. 
Diese Feststellungen für die Strafgesetzgebung stimmen mit 
den Untersuchungen anderer Organe bzw. Wissenschaftler 
überein. Die gleiche Problematik besteht auch bei Wirtschafts
delikten in volkseigenen Gütern.
•> So wurden z. B. 1964 ein Genossenschaftsbauer, weil er etwa 
40 kg Futtergetreide entwendet hatte, zu einem öffentlichen 
Tadel und eine LPG-Bäuerin wegen Wegnahme von etwa 15 kg 
Torf zu einem öffentlichen Tadel und 100 MDN Geldstrafe 
verurteilt. In einem anderen Falle erhielt ein Genossenschafts
bauer wegen Entwendung von 10 Junghähnen drei Monate 
Gefängnis bedingt.
4 Wenn Weber in seinem Beitrag „Zur Anwendung des § 8 
StEG“ (NJ 1965 S. 438), ausführt, daß die Verlagerung der 
Grenze der Vergehen nach unten vor allem mit der 1960 ein
setzenden Entwicklung der Konfliktkommissionen zusammen
hängt, so ergibt sich demgegenüber für die Genossenschaften 
die Tatsache, daß die erst später folgende Bildung von Schieds
kommissionen zur Herausbildung der angeführten Formen der 
Verantwortlichkeit für die genannten Rechtsverletzungen bei
trug.

eine weitgehende Trennung dieser Verantwortlichkeits- 
i'ormen vorzunehmen, geht davon aus, daß eine Ver
wischung zu einer Kriminalisierung von Rechtsverlet
zungen und damit zu einer im Widerspruch zu unserer 
gesamten Entwicklung stehenden Ausweitung des Straf
rechts führen sowie gleichzeitig dessen notwendige volle 
Wirksamkeit in Frage stellen würde5.
Zwar sind auch wir der Auffassung von M. B e n j a 
m i n  / R u t s c h 6, daß eine scharfe Schranke zwischen 
der Kriminalität als Gesamterscheinung und allen 
übrigen Rechts- und Moralverstößen — u. E. aber nur 
im Bereich der kleinen Kriminalität — nicht besteht. 
Jedoch muß die gegenwärtig unterschiedliche Ein
schätzung ähnlicher Handlungen und die darauf beru
hende Anwendung verschiedener rechtlicher Maßnah
men überwunden werden. Mit der künftigen Gesetz
gebung ist eine annähernd optimale Abgrenzung der 
Handlungen und ein differenzierter Einsatz der ver
schiedenen rechtlichen Sanktionen anzustreben, um die 
erzieherische Wirksamkeit des sozialistischen Rechts
systems zu steigern.
Bei kleinen Delikten ist das Wesen sowohl der diszi
plinarischen als auch der materiellen und der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit darauf gerichtet, zu ver
antwortungsbewußtem Verhalten im gesellschaftlichen 
und persönlichen Leben zu erziehen. Jedoch zeigen sich 
Besonderheiten. Die disziplinarische Verantwortlichkeit 
wird durch Arbeitsvertrag, Mitgliedschaft, Dienstver
hältnis o. ä. begründet, gilt also nur für bestimmte Per
sonengruppen und erfaßt nicht nur Rechtsverletzungen, 
sondern auch Disziplinwidrigkeiten, die im Zusammen
hang mit der Verletzung besonderer Pflichten stehen. 
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit setzt dagegen 
eine schuldhaft begangene gesellschaftswidrige oder 
-gefährliche Handlung gegen einen Straftatbestand vor
aus. Sie schließt eine daneben bestehende disziplinari
sche Verantwortlichkeit nicht aus, so daß es u. U. zu 
einer doppelten Verantwortlichkeit kommen kann.
Die materielle Verantwortlichkeit ist in allen ihren spe
zifischen Formen im System der rechtlichen Verant
wortlichkeiten auf die Erziehung des Rechtsverletzers 
durch Wiedergutmachung des verursachten Schadens 
gerichtet. Je nach der konkreten Form — voller oder 
teilweiser Ersatz, Berechnung des unmittelbaren oder 
auch des Folgeschadens, Wiedergutmachung durch 
eigene Arbeit oder durch Geldzahlung — hat sie die 
Aufgabe, das Verantwortungsbewußtsein zu erhöhen, 
ökonomisches Denken und Handeln zu stimulieren und 
ein Äquivalent für den verursachten Schaden zu leisten. 
Damit verwirklicht sie gleichzeitig die Einheit von Er
ziehung und Wiedergutmachung7 * * *.
Der gegenwärtige Stand der Entwicklung wirft für die 
weitere Vervollkommnung des Rechts die Frage auf, 
ob sich nicht in bestimmten Bereichen ein Prozeß der 
Annäherung und Verschmelzung der verschiedenen 
Verantwortlichkeiten vollzieht. Es ist ein Zurücktreten 
der strafrechtlichen gegenüber der disziplinarischen und 
materiellen Verantwortlichkeit und damit eine Über
windung des Dualismus der Geltendmachung verschie
dener Verantwortlichkeiten — die mehr oder weniger 
zufällig zu doppeltem oder sogar dreifachem Einstehen 
für Rechtsverletzungen führen — zu erkennen. Diese 
Entwicklung gilt es aufmerksam zu studieren und aus
zuwerten, um die Perspektive bestimmen und progno
stisch einschätzen zu können, wie dieser Prozeß für die 
Gesetzgebung — hier vor allem für die Strafgesetz-

5 So auch Weber, a. a. O., S. 439.
0 M. Benjamin / Rutsch, „Gesellschaftsgefährlichkeit und ma
terieller Begriff der Straftat im Strafrecht der DDR“, Staat 
und Recht 1963, Heft 10, S. 1641.
7 in dieser Einheit liegt auch der von der materiellen Verant
wortlichkeit ausgehende Schutz gesellschaftlicher Verhältnisse,
ohne daß auf die einzelnen teils sehr unterschiedlichen bzw.
gleichartigen konkreten Formen eingegangen werden soll.
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